29. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse in Bezug auf die Zusammensetzung der Ständigen Ausschüsse P und N


(Belgisches Staatsblatt vom 16. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


29. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse in Bezug auf die Zusammensetzung der Ständigen Ausschüsse P und N


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse, ersetzt durch das Gesetz vom 1. April 1999 und abgeändert durch das Gesetz vom 18. April 2010, werden die Wörter "werden zwei Ersatzmitglieder ernannt" durch die Wörter "wird ein Ersatzmitglied ernannt" ersetzt.


Art. 3 - In Artikel 6 Absatz 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 2015, wird der Satz "Ein Mitglied, dessen Mandat vor Ablauf des Zeitraums von sechs Jahren endet, wird für die restliche Dauer des Mandats durch sein erstes Ersatzmitglied und, falls dieses Ersatzmitglied darauf verzichtet, durch das zweite Ersatzmitglied ersetzt." wie folgt ersetzt: "Ein Mitglied, dessen Mandat vor Ablauf des Zeitraums von sechs Jahren endet, wird für die restliche Dauer seines Mandats durch sein Ersatzmitglied ersetzt."


Art. 4 - In Artikel 28 Absatz 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 20. Juli 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Januar 2014, werden die Wörter "werden zwei Ersatzmitglieder ernannt" durch die Wörter "wird ein Ersatzmitglied ernannt" ersetzt.


Art. 5 - In Artikel 30 Absatz 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Dezember 2015, wird der Satz "Ein Mitglied, dessen Mandat vor Ablauf des Zeitraums von sechs Jahren endet, wird für die restliche Dauer des Mandats durch sein erstes Ersatzmitglied und, falls dieses Ersatzmitglied darauf verzichtet, durch das zweite Ersatzmitglied ersetzt." wie folgt ersetzt: "Ein Mitglied, dessen Mandat vor Ablauf des Zeitraums von sechs Jahren endet, wird für die restliche Dauer seines Mandats durch sein Ersatzmitglied ersetzt."


Art. 6 - Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes ein Mandat eines zweiten Ersatzmitglieds ausüben, üben ihr Mandat für die restliche Mandatsdauer weiter aus.


Art. 7 - Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes laufenden Verfahren für die Ernennung eines zweiten Ersatzmitglieds unterliegen weiterhin den Gesetzesbestimmungen, die zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens anwendbar waren. Personen, die aufgrund dieser Ernennungsverfahren als zweites Ersatzmitglied ernannt werden, üben ihr Mandat für die restliche Mandatsdauer weiter aus.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 29. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
